
Änderungsantrag Nr.
TE150 

Beantragt von
Sören Zetzsche 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt B: §2 (5),(6) 

Beantragte Änderungen

Ergänzung der Finanzordnung um §2(5a) und (6a): 

(5a) Der Mitgliedsbeitrag ist vom zuständigen Landesverband 
aufzuteilen. 25% des Beitrags erhält der Bundesverband, darin sind 5% 
zur Weitergabe an die PP-International bzw. die Europäische 
Piratenpartei enthalten. §2(5a) tritt zum 1.1.2011 in Kraft und löst 
damit FO §2(5) ab. 

(6a) Ist in der Satzung des Landesverbandes keine weitergehende 
Verteilungsregelung getroffen, gilt folgender Verteilungsschlüssel. 
Der Landesverband erhält 35%. Der für das Mitglied zuständige 
Kreisverband erhält 10%. Der für das Mitglied zuständige Ortsverband 
erhält 30%. §2(6a) tritt zum 1.1.2011 in Kraft und löst damit FO §2(6
) ab. 

Alte Fassung: 

(5) Der Mitgliedsbeitrag ist vom zuständigen Landesverband 
aufzuteilen. 40% des Beitrags erhält der Bundesverband, 5% erhält 
der Bundesverband zur Weitergabe an die PP-International bzw. die 
Europäische Piratenpartei. 

(6) Ist in der Satzung des Landesverbandes keine weitergehende 
Verteilungsregelung getroffen, gilt folgender Verteilungsschlüssel. 
Der Landesverband erhält 25%. Der für das Mitglied zuständige 
Kreisverband erhält 15%. Der für das Mitglied zuständige 
Ortsverband erhält 20%.

Neue Fassung: 

(5) Der Mitgliedsbeitrag ist vom zuständigen Landesverband 
aufzuteilen. 40% des Beitrags erhält der Bundesverband, 5% erhält 
der Bundesverband zur Weitergabe an die PP-International bzw. die 
Europäische Piratenpartei. 

(5a) Der Mitgliedsbeitrag ist vom zuständigen Landesverband 
aufzuteilen. 25% des Beitrags erhält der Bundesverband, darin sind 
5% zur Weitergabe an die PP-International bzw. die Europäische 
Piratenpartei enthalten. §2(5a) tritt zum 1.1.2011 in Kraft und 
löst damit FO §2(5) ab. 
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(6) Ist in der Satzung des Landesverbandes keine weitergehende 
Verteilungsregelung getroffen, gilt folgender Verteilungsschlüssel. 
Der Landesverband erhält 25%. Der für das Mitglied zuständige 
Kreisverband erhält 15%. Der für das Mitglied zuständige 
Ortsverband erhält 20%. 

(6a) Ist in der Satzung des Landesverbandes keine weitergehende 
Verteilungsregelung getroffen, gilt folgender Verteilungsschlüssel. 
Der Landesverband erhält 35%. Der für das Mitglied zuständige 
Kreisverband erhält 10%. Der für das Mitglied zuständige 
Ortsverband erhält 30%. §2(6a) tritt zum 1.1.2011 in Kraft und löst 
damit FO §2(6) ab.

Begründung

Es ist notwenig die Arbeit der Untergliederungen finanziell 
sicherzustellen und eine vernünftige Mittelverteilung zu erreichen. 
Der Bundesverband erhält mit 40% von mehr als 10.0000 
Mitgliedsbeiträgen zu viel und braucht eine Abstimmung über Ausgaben 
mit den Landesverbänden nicht mehr. Die Umlagenverteilung ist eine 
demokratische Rückführung von Ausgaben zu einer Kultur der 
Kommunikation über Sinn und Zweck von Ausgaben im Bundesverband. Die 
Änderung ergänzt das Vorhaben eines Bundesfinanzrates auf 
finanzieller Basis. 


